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Die nächste Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Bad Liebenwerda findet am  
22.05.2019, um 18:00 Uhr, im Rathaus  
der Stadt Bad Liebenwerda, Markt 1  

in Bad Liebenwerda, statt
Folgende Tagesordnung ist geplant:
TOP Betreff
öffentlicher Teil
01 Eröffnung und Begrüßung
02 Einwohnerfragestunde
03 Berichterstattung zur Kurstadtregion Elbe-Elster
04 Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Nie-

derschrift der 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
10.04.2019 -öffentlicher Teil-

05 Haushaltssatzung 2019 für die Stadt Bad Liebenwerda
BE: Herr Engelmann

06 Beschluss zur Verlagerung Spielplatz Dobraer Weg auf das Guts-
gelände Theisa
BE: Herr Engelmann

07 Beschluss zur Aufhebung der Stellplatzsatzung
BE: Frau Kirst

08 Beschluss zur Straßenumwidmung im Gewerbegebiet Lausitz
BE: Frau Ziehlke

09 erste Auswertung Straßenbefahrung und Zustandsbewertung 
der Gemeindestraßen Bad Liebenwerda und Ortsteile
BE: Herr Engelmann

10 Beschluss über den Verzicht zur Aufstellung von Gesamtab-
schlüssen der Stadt Bad Liebenwerda bis einschließlich Haus-
haltsjahr 2023
BE: Herr Engelmann

11 Bekanntgaben der Verwaltung
12 Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung so-

wie der Ortsvorsteher
nichtöffentlicher Teil
01 Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Nie-

derschrift der 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
10.04.2019 -nichtöffentlicher Teil-

02 Bekanntgaben der Verwaltung
03 Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
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Amtliche Bekanntmachungen

Nachwahl des Ortsbeirates  
des Ortsteils Zobersdorf  

der Stadt Bad Liebenwerda  
am 1. September 2019

Bekanntmachung der Wahlleiterin 
Vom 26.04.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenbur-
gischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes 
bekannt:

Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit
Gemäß § 91 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes Kommu-
nalwahlen vom 15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Nachwahl

des Ortsbeirates Zobersdorf der Stadt Bad Liebenwerda
am Sonntag, dem 1. September 2019, in der Zeit von 8 bis 
18 Uhr statt.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Ich fordere gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvor-
schläge für diese Wahl möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend 
hierzu weise ich auf Folgendes hin:
Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Zobersdorf der Stadt Bad Lie-
benwerda ist das Gebiet des Ortsteils.

Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern 
eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigun-
gen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Lis-
tenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur 
an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listen-
vereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.
Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens bis zum

Donnerstag, den 27. Juni 2019, 12 Uhr,
bei der

Wahlleiterin für die Stadt Bad Liebenwerda,
Markt 1, 04924 Bad Liebenwerda

schriftlich eingereicht werden.
Zur Aufstellung und zum Inhalt der Wahlvorschläge, zur Wählbar-
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keit und ggf. Leistung von Unterstützungsunterschriften gelten die 
Regelungen der Bekanntmachung zu den allgemeinen Wahlen am  
26. Mai 2019, die im Amtsblatt Nr. 1 vom 25. Januar 2019 abgedruckt sind.
Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Be-
werber enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und 
Bewerber enthalten.
Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 
und im Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

Wichtige Hinweise
Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsun-
terschriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.
Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlbe-
rechtigten Person ist spätestens bis
Mittwoch, den 26. Juni 2019, 16 Uhr,
bei der
Wahlbehörde Bad Liebenwerda
Bürgerbüro, Raum 6 links (Einwohnermeldeamt) Markt 1,
04924 Bad Liebenwerda
zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch vor einer Notarin oder ei-
nem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften 
ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforde-
rung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind 
der Wahlbehörde Bad Liebenwerda, Bürgerbüro, Raum 6 links (Ein-
wohnermeldeamt) Markt 1, 04924 Bad Liebenwerda

spätestens
bis

Mittwoch, den 26. Juni 2019, 16 Uhr,

vorzulegen.

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 
Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu er-
bringen:

Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers sofort bei der Wahlbehörde, Bad Liebenwerda, Bürgerbüro, 
Raum 6 links (Einwohnermeldeamt) Markt 1, 04924 Bad Liebenwerda 
aufgelegt.
Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 
BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungs-
unterschriften sind ungültig.

Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 27. Juni 2019, 12 Uhr, können 
Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, 
dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-
dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgK-
WahlG) beseitigt werden.
Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 27.Juni 2019, 17:00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses der Stadt Bad Liebenwerda, Markt 1 in öffentlicher 
Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf  
§ 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.
Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke 
werden von mir zur Verfügung gestellt und können bei mir angefordert 
werden.
Die unter der Internetadresse https://wahlen.brandenburg.de/wah-
len/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlägen-kw/ auf-
geführten Vordrucke können ebenfalls verwendet werden.

Die Wahlleiterin für die Stadt Bad Liebenwerda

gez. Bärbel Ziehlke
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